
Gestaltungsplan Kompostier- und Biogasanlage Densingen 

Sonderbauvorschriften 

Gestützt auf die§§ 14 und 44- 47 dBS Planunp- und Baugesetzes (PGBJ des Kantons So/othum vom 3. Dezember 1978 erlässt die 
Einwohnerpmeinde Densingen folgende mit dem pändelfell Gestaltunpplan "Kompostier- und Biogasanlage Oensingen• verbundene 
Sondtlrbauvorschrift8n: 

§ 1 ZWeck 
Dsr vorli11gendt1 Stlstaltungsp/an rtlflllt d11n B11tri11b der Komposti11r- und Biogasanlap Oensingsn um d/11 Annahm• und Vsrarb11itung von 
kompost/er- und vergärbartJn Abläll11n, dit1 Produktion von Kompost- und Gärprodulden zu erm6glichen. 

§ 2 Seitunpbereich 
Der Gestaltungsplan und die Sonderbauvorschriften gelten für das im Plan durch eine punktierte Linie gekennzeichnete Gebiet. 

§ 3 Stellung zur Bau- und Zonenordnung 
Soweit die Sonderbauvorschritten nichts anderes bestimmen, gelten die Bau- und Zonenvorschriften der Einwohnergemeinde Densingen 
und die Obereeordneten kantonalen Bauvorschrillen. 

§4Nutzung 

1. Kompostitlranlags 
Zulässig ist eine Kompostieranlage fDr organische Abfälle, die bei der 6ffentlichen Hand und beim Bewerbe anfallen sowie die 
Obe11116ngen aus dem Sledlungsgebiet, die nicht durch dezentrale KomptJStierune rezykliert werden. Die jlhrliche Verarbeltungsmenp 
darf max. 6'000 Tonnen + 30 % betragen. 

2. Biogasanlage 
ZuiJJssig ist eine Biogasanlage zur VeiWBrtung von ve~gärbarem Grüngut aus der Kompostieranlage, von Panseninhalt sowie von weiteren 
vs~gärbaren, organischen Abfällen, welche durch das AIRt für Umwelt des Kantons Solothum zur Vergärune zugslassen sind. 
Nicht ZIJgelassen ist das Venverten von tierischen Nebenprodukten (ausgenommen Panseninhalte, Speise- und Küchenabfälle sowie ZIJ 
industriellen od11r gewsrblichen Zwecken v11rbrauchte Fette und Oe/11). 
Das für die Vergärung bestimmte Material ist in einer geschlossenen und über einen Biofilter entlüfteten Halle anzunehmtm. Der 
Panseninhalt ist in geschlossenen Containem anzuliefern und ohne Zwischenlagerung luftdicht der Vorgrube oder direkt dem Fermenter 
zuzuführen. Ebenso ist das Reinigen der zuliefernden Container in der geschlossenen Annahmehalle vorzunehmen. Die jährliche 
Verarbeitunpmenge darf max. 8'500 Tonn11n + 30 % betraftln. 

Mit der Inbetriebnahme der Biogasanlage ist auf dem Kompostierplatz nach Miiglichkeit die Triage des angelieferten kommunalen 
Sriingutes vorzunehmen und der pruchsintensive, VBTfärbare Anteil so rasch als miiglich in die geschlossene Annahmehalle zu 
Oberführen und zu vergären. 

§ 5 Baubereich fiir betriebsnotwendige Anlagen (dunkelbraun) 
Zugelassen sind betriebsnotwendige Anlagen zur Verarbeitung und Veredelung organischer Abfälle. 

§ 6 Baubereich fiir betriebsnotwendige Bauten und Anlagen (hellbraun) 
Zugelassen sind betriebsnotwendige Bauten und Anlagen zur Verarbeitung und Veredelung organischer Abfälle sowie zur Gewinnung von 
Biogas. 

§ 7 Grösse der Bauten 
Dill maximale Gtlbäudeh6he betrlgt 7.0 m tur die Kompostleranlage und 14.0 m fDr die Biogasanlage. 
§ 8 Grenz- und Gebäudeabstände 
Die Grenz- und Gebäudeabstände bedOrfen, auch bei Unterschreitung gesetzlicher Abstände, keiner beschränkt dinglichen Rechte. Die 
Grenzabstände gegenOber nicht einbezogenen Grundstücken sind einZilhalten. 

§ 9 Lärmschutz 
Das Gilblet des G11staltungsplanes ist der Empfindlichkeilsstufe ES 111 gemäss Lärmschutzverordnung (LSVJ zugeteilt. 

§ 10 Emissionsbegrenzung 
Die Betreibsrin der Vsrgärungsanlage ist verpflichtet. mit der leicht belasteten Abluft den Grenzwert von 300 GE/m3 einzuhalten. Der 
Messpunkt fiJr die Kontroii1118Ssung liett direkt Dber dem Biofilfer. 

Ober die Kontrolle der Emissionsbegrenzung, die bei Belastungsmeldungen zu treffenden Massnahmen sowie über die Einsetzling einer 
Beglt~ltkommission und 11in11r Ombudsstelle schi/esst die Einwohnergemeinde Densingen mit den Betreibern eine speziells Vereinbarung 
ab. 

§ 11 Erschliessung 
Die Fahrverkehrserschliessung hat über die Kestenholzstrasse - Fröschenlochstrasse ZIJ erfDiftln. Innerhalb des Gestaltungsplanbereichs 
sind alle Pdvaterschliessunpanlagen von den Grunde/gentOmern zu erstellen und zu unterhalten. 

§ 12 .lusseres Erscheinungsbild 
Die Materialwahl und die Farbgebung der Fassad11n haben zur Vllreinheitlichung des äusst1r11n Erschllinungsbildes und zur Integration ins 
Landschaftsbild beizutragen. Es ist darauf zu achten, dass die Gsbäudehüllen keine grösseren reflektierenden Flächen aufweisen. Die 
Materialwahl und die Farbgebung der Fassaden ist der Baubehlirde mit dem Baugesuch zur BewillifliRf einzureichen. 

§ 13 Aussen- und Umgebungsgestaltung 
Sämtliche Bauten sind aussen in einer der Landschalt angepassten Farb11 auszufDhren. Das Areal der Kompost/er- und BiOfasanlage ist 
mit einer4 m breiten Hecke aus einheimischen Sträuchern zu umgeben. Sie kann zusätzlich mit einem 2m hohen DrahtteRechtzaun 
eingezäunt werden. Dieser ist jedoch auf der Innenseite der Hecke zu erstellsn. Die Heckenpflege hat nach den Vorgaben der 
Heckenrichtlinien des Bau- und Justlzdepartementes ZIJ erfolgen. 

§ 14 Ausnahmtin 
Die Baubeblinie kann im Interesse einer besseren ästhetischen, hygienischen oder betrieblichen Llisung geringliigige Abweichungen vom 
Plan und von sinzelnen dieser Bestimmungen zulassen, wenn das Konzept der KompDStier- und Biogasanlage erhalten bleibt, keine 
zwingenden kantDnalen Bestimmungen verletzt werden und die liftentliehen und nachbarlichen Interessen gewahrt bleiben. 

§ 15 lnkrafltreten 
Der Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften (NutzungsplanJ tritt mit d11r Publikation des Genehmigungsbeschlusses im Amtsblatt in 
Kraft. 

Vom Gemeinderat für die öffentliche Auflage verabschiedet am 03. Sept11mber 2007. 
/JffenUiche Auflage vom 06. Septem/HJr 2007 bis 06. Oktober 2007. 
Beschlossen vom Gsmeind11rat am 03. September 2007. 

Der Semeindepräsident: 

Der Gemeindeschreiber: 

Genehmigt vom Regierungsrat am .................................... mit Beschluss Nr. ........... . 

Der Staatsschreiber: 


